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Kein Bannwald für ein neues Gewerbegebiet.

Kein Bannwald für die Südanbindung zum

Gewerbegebiet Nürnberg-Feucht.

Die Gemeinde Feucht will für zwei Projekte

170.000 m² Bannwald, der gleichzeitig auch noch Vogelschutzgebiet 
               ist, für ein neues Gewerbegebiet und weitere 

80.000 m² Bannwald – auch Vogelschutzgebiet - für den Bau einer neuen Straße - der sogenannten Südanbindung - zum Gewerbegebiet Nürnberg-   

Feucht  (GNF) roden. 
	Wie rechtfertigt die Gemeinde diese beiden Projekte?




	
	170.000 m² für das Gewerbegebiet.  

Die Gemeinde Feucht konstruiert einen moralischen Anspruch, weil sie  vorder-gründig der Autobahndirektion großzügig die Aufforstung von drei Flächen  erlaubt die im Flächennutzungsplan der Gemeinde als Gewerbegebiet-Inseln mitten im Bannwald ausgewiesen sind. Diese Inseln sind jedoch als Gewerbegebiet entweder völlig ungeeignet oder so mit Giften und Kampfgasen kontaminiert, daß niemals eine Baugenehmigung erteilt werden würde.. 
	Aber genau wegen dieser unum-stößlich feststehenden Tatsachen ist es ein sehr, sehr unredliches, ausschließlich auf Geldgier (Gewer-besteuer) ausgerichtetes Geschäft der Gemeinde, daß sie dieser Auf-forstung nur unter der Bedingung zugestimmt hat, wenn sie im Tausch eine andere gleich große Fläche im Bannwald/ Vogelschutz-gebiet als Gewerbegebiet zuge-sprochen erhält.
	


Das muß näher erklärt werden:

Für den 6-spurigen Autobahnausbau der A 6 und die damit verbundenen Bannwald-Rodun-gen muß die bundeseigene Autobahndirektion Nord gesetzlich vorgeschriebene Ausgleichsmaßnahmen durchführen. Das bedeutet sie muß Aufforstungen tätigen. Und diese Aufforstungen möchte sie auf den ihr gehörenden drei Insel-Flächen (POL, NATO 23 und FASA) durchführen die mitten im Bannwald liegen.

Einer entsprechenden Anfrage der Autobahndirektion entsprach die Gemeinde, und mit den Stimmen der CSU, SPD, FDP, FW und UCS wurde sie auch mehrheitlich im Gemeinderat befürwortet und beschlossen. Nur die GRÜNEN stimmten dagegen. 

Für diese Zustimmung  verlangte die Gemeinde jedoch im Tausch 170.000 m² unberührten Bannwald – gleichzeitig auch Vogelschutzgebiet -  östlich der bestehenden großen GNF-Fläche als Gewerbegebiet auszuweisen und roden zu lassen. 

	
	 80.000 m² für die Südanbindung. 

Diese Straße führt von der Staatsstraße 2225 (von Wendelstein nach Langwas-ser/Zollhaus) zum GNF Gewerbegebiet und geht dabei mitten durch den Bannwald/Vogelschutzgebiet. Sie ist eine Forderung der Gemeinde Wendelstein und der Feuchter Gemeinderat stimmte dieser Forderung zu. Die Firma Dachser argumentiert damit, daß die neue Straße erforderlich ist, weil durch einen möglichen Unfall im Kreisverkehr (Netzknoten) des Gewerbegebietes ein Stau entstehen könnte
	und damit die freie Zu- bzw. Abfahrt nicht gewährleistet ist. Auch die Autobahnauffahrt Langwasser sei bereits jetzt zu Stoßzeiten ausgelastet. Es ist jedoch festzuhalten, daß es für diese Behauptungen der Firma Dachser keine belastbaren Zahlen, Verkehrszählungen oder Protokolle von Verkehrsstörungen gibt, sondern daß es sich ausschließlich um eine „Risikoabwägung“ handelt nach dem Motto: es wäre ja möglich, daß etwas passieren könnte.


Hier ist den Befürwortern vor allem entgegenzuhalten:

Wenn es einerseits sehr sinnvoll erscheint die drei Gewerbegebiet-Inseln aufzuforsten, um einen dann wieder geschlossenen Bannwald zu erhalten, dann wird durch die Zerschneidung des Bannwaldes mit dieser neuen Straße genau das getan, was zuvor argumentativ  für vernünftig angesehen wurde: man zerschneidet und zerstückelt den Bannwald. 

Erschwerend kommt hinzu, 
daß diese Straße wegen der nach wie vor bestehenden Gefährdung durch noch nicht entschärfte Munition auf der gesamten Länge beidseitig mit einem hohen Zaun versehen werden muß.
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Wie begründet  nun die Gemeinde ihre Forderung 

nach 170.000 m² für das neue Gewerbegebiet ?




1. Das ausschlaggebende Argument heißt Geld aus der Gewerbesteuer.
Es gibt nur ein einziges stichhaltiges, immer wieder vorgetragenes Argument der Parteien und des Gemeinderates. Und dieses Argument heißt Geld (aus der Gewerbesteuer), besser gesagt Geldgier. Doch um dieses hässliche Wort zu umgehen, wird  von Zukunftsaufgaben, vor allem sozialen Aufgaben der Gemeinde gesprochen, und von der Fürsorge, Bildung 
und Förderung der Jugend, für die man dieses Geld benötige.

Doch bereits jetzt verfügt die Gemeinde über so viel Geld, daß sie all dies bezahlen könnte. Doch statt dessen beteiligt sie sich an der Investition des Kohlekraftwerkes  Brunsbüttel und einer Windkraftanlage mit Millionenbeträgen.
2. Sie argumentiert einfach mit nachweisbar falschen Fakten.
Die bereits oben erwähnten drei Flächen von POL, NATO 23 und FASA wurden, von der Gemeinde zu rund 200.000 m² aufaddiert. Wie sieht es jedoch bei näherer Betrachtung der einzelnen Flächen aus?

FASA. Die Fläche ist nicht wie von der Gemeinde angegeben 63.000 m² sondern nur rund 20.000 m² groß. Wie ist die Differenz zu erklären? Sie ergibt sich daraus, dass die Gemeinde Flächen, die im Flächennutzungsplan als Grünflächen gekennzeichnet sind, einfach als Gewerbeflächen in die Addition mit aufgenommen hat. Die FASA-Fläche kann wegen der besonderen Form und Größe als Gewerbegebiet überhaupt nicht nutzbar gemacht werden und kann  daher in das Tauschgeschäft nicht mit einbezogen werden.

NATO 23. Die 67.000 m² große Fläche ist ein hoch verseuchtes Gelände (Giftgas-
munition, Lost), und wird zur Zeit mit einem Aufwand von 7 Millionen € von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA)  mit bis zu 30 Meter tiefen Betonmauern eingefasst, und mit einer 40 cm dicken Tonschicht abgedichtet, saniert und aufgeforstet. Diese Fläche wird nie bebaut werden dürfen, es wird sicherlich niemals eine Baugenehmigung erteilt werden, und  kann daher folglich auch nicht in die Addition für das angestrebte Tauschgeschäft mit einbezogen werden.

POL. Das 88.000 m² große Areal  ist das ehemalige Tanklager der Amerikaner und wurde zum Teil  saniert. Wie bei der FASA-Fläche ist es jedoch mehr als zweifelhaft ob die Fläche für Gewerbe nutzbar gemacht werden kann. Der regionale Planungsverband hat eine Nutzung als Gewerbegebiet abgelehnt.
3. Sie stellt einfach nur nicht nachweisbare Behauptungen auf.
3.1.Das Argument Arbeitsplätze. Wir wollten es genau wissen, doch unsere schriftlich vorgetragene Frage nach der Schaffung von neuen Arbeitsplätzen, das immer wieder von den Parteien und Gemeinderäten in der Öffentlichkeit vorgetragene Argument, konnten bisher weder die angesprochenen Parteien noch der Geschäftsführer des bestehenden Gewerbegebietes beantworten. Fest steht: mehr als 90% der Firmenansiedlungen sind keine Neugründungen, mit dann dabei neu geschaffenen Arbeitsplätzen, sondern sind abgeworbene Firmen-Verlagerungen aus anderen Städten und Gemeinden. Es ist daher realistischer Weise davon auszugehen – und niemand widersprach bisher – dass durch entsprechende Rationalisierungsmaßnahmen bei den Aussiedlungen Arbeitsplätze gegenüber dem alten Standort verloren gingen, letztlich also Arbeitsplätze verloren gingen.
3.2.Umsiedlungsbereite Feuchter Betriebe. Unsere schriftlich vorgetragene Frage nach umsiedlungsbereiten Feuchter Betrieben, die die Gemeinde wegen der Gewerbesteuer natürlich gerne binden möchte, und mit denen sowohl die Gemeinde als auch die Parteien stets argumentieren, konnten die angesprochenen Parteien bisher nicht beantworten. Wenn das wirklich so gewollt ist, und dagegen gibt es keinen vernünftigen Einwand, dann sollten die jetzt noch 100.000 m² freien Flächen im GNF-Gewerbegebiet für diesen Zweck bevorratet werden oder man greift das Instrument des „Gewerbeflächenmanagements in interkommunaler Zusammenarbeit“ der Obersten Baubehörde im Bayerischen Staatsministerium des Innern auf, das die verstärkte Zusammenarbeit von Kommunen bei der Ausweisung von Gewerbeflächen fordert (z.B. mit der Gemeinde Winkelhaid oder Altdorf).

Fazit: 

Unbebaubare Flächen (NATO 23), völlig unberechtigte Flächenberechnungen (FASA) und nicht nutzbar zu machende Flächen (POL) will die Gemeinde zur  Maximierung von Gewerbeflächen in einem intakten Bannwald/Vogelschutzgebiet verrechnen. Es soll von der Gemeinde mit fadenscheinigen Argumenten schlicht und einfach ein unredliches Geschäft zum Nachteil der Natur als der einzigen Grundlage unseres Lebens gemacht werden.  

Unsere Forderungen: 

1. FASA und NATO 23 Flächen sollen als Ausgleichsmaßnahme durch die Autobahndirektion aufgeforstet werden. Sie dürfen wegen ihrer Unbrauchbarkeit (FASA) und der Giftmüllbelastung NATO 23) nicht für den Gewerbeflächen-Tausch herangezogen und angerechnet werden.

2. Die  POL-Fläche sollte ebenfalls als Ausgleichsmaßnahme der Autobahndirektion aufgeforstet werden bei gleichzeitigem Verzicht der Gemeinde auf einen Flächentausch für neu auszuweisende Gewerbeflächen. Im Sinne nachhaltiger Denkensweise und planender Verantwortung späteren Generationen gegenüber wäre dies vorbildhaft, und sicher einmalig in Bayern, wenn nicht gar in Deutschland. Und es wäre ein später Ausgleich für die von der Gemeinde bewusst vorgenommene Zerstörung des ehemaligen MUNA-Hubschrauber-landeplatzes durch das GNF-Gewerbegebiet, denn laut Gutachten der Bayerischen Landesanstalt für Umweltschutz (LfU) hätte diese Fläche eigentlich ein Naturschutzgebiet werden sollen.

3. Für die Südanbindung besteht kein rational begründbarer Bedarf der die Rodung von 80.000m² rechtfertigen würde – sie ist abzulehnen zumal auf beiden Seiten auf der gesamten Länge ein hoher Zaun erforderlich wird, der eine weitere Zerschneidung und Verinselung des Bannwaldes bedeutet.
Die abgewandelte alte indianische Weisheit ist tief erschreckende Wahrheit in Feucht:              

Erst wenn man
die letzte Luft nicht mehr atmen kann,

das letzte Wasser verseucht,

die letzte Nahrung vergiftet ist,

werden auch die Feuchter Gemeinderäte feststellen, 

dass man Geld nicht essen kann.
Helfen Sie uns  diese 250.000 m² Rodung mitten in einem  intakten Bannwald/ Vogelschutzgebiet zu verhindern. Mit Ihrer Unterschrift unterstützen Sie unsere Arbeit im Bannwaldbündnis Feucht-Wendelstein. Teilen Sie uns Ihre Meinung per E-Mail mit unter:

bund-naturschutz-feucht@t-online.de
weitere Informationen finden Sie unter

http://www.bundnaturschutz-ortsgruppe-feucht.de
V.i.S.d.P.: Eckhard Schulz Altdorfer Straße 41, 90537 Feucht
Ortsgruppe Feucht 
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